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Index

L34002 Abgabenordnung Kärnten

L37012 Getränkeabgabe Speiseeissteuer Kärnten

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §184;

GetränkeabgabeG Krnt 1978 §8 Abs2;

GetränkeabgabeG Krnt 1978 §8 Abs5;

LAO Krnt 1991 §147;

Rechtssatz

Ausführungen zur Schätzung des Getränkeanteils von Frühstücken, die einerseits von den Hotelgästen, die für

Übernachtung und Frühstück einen einheitlichen Preis zahlen, konsumiert werden, und die andererseits auch in Form

eines Buffets von "Straßengästen" konsumiert werden.
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